
  

Rubrik: Nachlassverfahren 
Unterrubrik: Bestätigung des Nachlassvertrages 
Publikationsdatum: SHAB, KABAR 24.02.2023 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 24.02.2024 
Meldungsnummer: NA07-0000000742 
 

Publizierende Stelle 
Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden, Landsgemeindeplatz 2, 9043 Trogen

Bestätigung des Nachlassvertrages Kopfrausch 
GmbH

Schuldner:  
Kopfrausch GmbH 
CHE-498.727.760 
Schmiedgasse 26 
9100 Herisau 

1. Der Nachlassvertrag wird bestätigt und für alle Gläubiger als verbindlich erklärt. 
2. Sachwalter Michael Städeli wird mit der Begleitung der Auszahlung der 
Nachlassdividenden an die Gläubiger beauftragt. 
3. Die Gerichtskosten von CHF 300.00 werden der Gesuchstellerin auferlegt, unter 
Verrechnung mit dem von ihr geleisteten Vorschuss von CHF 900.00. 
Die Gerichtskasse wird angewiesen, den restlichen Vorschuss von CHF 600.00 der 
Gesuchstellerin zurückzuerstatten. 
4. Das Honorar des Sachwalters wird auf CHF 13'542.80 inkl. MWST festgesetzt. 
5. Dieser Entscheid kann mit Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde ist innert 
10 Tagen seit Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich, begründet und mit be-
stimmten und gegebenenfalls bezifferten Anträgen versehen beim Einzelrichter des 
Obergerichts Appenzell Ausserrhoden, 9043 Trogen, einzureichen. Die Betreibungsferien 
bewirken keinen Fristenstillstand. Zulässige Beschwerdegründe sind unrichtige 
Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts. Der 
angefochtene Entscheid ist beizulegen. Fax-Schreiben und E-Mails sind nicht rechtsgültig 
und haben keine fristwahren-de Wirkung. 

Bestätigung des Nachlassvertrages: 25.01.2023 

Verfügende Stelle:  
Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden 
Landsgemeindeplatz 2  
9043 Trogen 



Rechtliche Hinweise:  
Publikation nach SchKG Art. 308. 

Bemerkungen:  
SV1 22 159
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